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DER SCHWEIZER SOLDAT

SchutzmafPunahmen bei Truppeniibungen

(Fortsetzung und Schluk)

Bei der hier zu tatigenden Aufzdh-
lung der Sicherheitsmafnahmen soll le-
diglich darauf hingewiesen werden, dafy
nicht wegen jedes kleinen Unfalles
ein Uebungsunterbruch stattfinden mub.
Allgemein ausgedriickt ist er dann nicht
durchzufiihren, wenn der Hergang klar
und leicht zu rekonstruieren ist und
ferner die Verletzungen nicht schwer

sind und eine erste Wundbehandlung"

infolge Fortfihrung der Uebung nicht
beeintrachtigt wird.

Alarmieren und Herbeiholen der (na-
tirlich schon vorher bereitgestellien)
Sanitétsequipe, in erster Linie des
Arztes.

Gleich beim Eintreffen des Arztes
teilen sich zwei Organisationswege. Der
auf dem Platze verantwortlich Leitende
beriicksichtigt sie mit Vorteil bewuht
planméhkig in: Mahknahmen, die zur
Pflege und zum Transport des oder der
Verwundeten fiihren und Mahnahmen,
die zur Klérung des Herganges des
Unfalles notwendig sind.

Die beiden Organisationsbereiche
sind auseinanderzuhalten. Diese Zwei-
spurigkeit sollte jedem Verantwortlichen
in jeder Lage (Gemlitsverfassung) noch
gegenwartig sein kdnnen; wenn man
sich an diese Regel halt, kann man
nur schwer Unterlassungssiinden be-
gehen.

Alle — grob gesagt als Gaffer — auf
dem Unfallplatz einireffenden  Leute
(Militar- und auch Zivilpersonen) sind
zu entfernen. Sie sollen etwas abseits
exerziermahig besammelt werden, Bei
Bedarf koénnen sie dann zu den suk-
zessive in Erscheinung tretenden Ar-
beiten heranbefohlen werden, z. B. zum
Verwundetentransport. Als Herumste-
hende und Gwundrige wirken sie hin-
derlich.

Organisation des Verwundetentrans-
portes und Orientieren der Aufnahme-
stelle (Spital). Diese Organisation kann
nicht immer vom Arzt durchgefiihrt
werden.

Der Arzt selbst und seine Gehilfen
begleiten nicht etwa den Transport; sie
haben auf dem Platze zu verbleiben
und wieder einsatzbereit zu sein, wenn
die Uebungen forigesetzt bzw. zu Ende
geflihrt werden. -

Es ist daflir Sorge zu tragen, dafy an
der Unfallstelle keine Veranderungen
vorgenommen werden. Der Platz-Ver-
antwortliche soll sich sofort nach dem
Unfall moglichst viele Details merken.
In zeitlich erster Linie betrifft dies den
oder die Verwundeten, die sich infolge
arztlicher Behandlung in ihrer Lage
verandert haben werden. Tote sind vor-
erst liegen zu lassen.

lk., Mg., Uberhaupt alle Waffen, im

Von Oberstlt. Locher.

besonderen auch Mw. und Art.-Ge-
schiitze diirfen nicht verstellt, unter kei-
nen Umstdnden aufgepackt werden. In
Schiefyprotokollen dirfen weder Aen-
derungen noch Zusétze gemacht wer-
den. :

Mit Vorteil werden Skizzen und No-
tizen gemacht; denn sehr rasch ent-
schwinden dem Gedachtnis, liberdeckt
von neuern Eindriicken, Einzelheiten,
die bei einer Untersuchung von Nutzen
sein kénnen. Gedéchtnisfrisch sollen die
zuletzt ausgegebenen Befehle und Kom-
mandos, die Lage und Stellung der
Leute in der Umgebung, usw. schriftlich
festgehalten werden, und wére es auch
nur auf einer Zigarettenschachtel. Gut
sind naturlich auch Photos.

Orientierung des Vorgesetzten. Ein-
mal hat dies zu geschehen als rein
menschliche und militarische Pflicht.
Ferner hat diese Meldung in einer sol-
chen Form zu erfolgen, daff der Vor-
gesetzte sich klar werden und entschei-
den kann, ob eine «Vorldufige Beweis-
aufnahme» anzuordnen ist. Dies wird
meist der Fall sein. Ausnahmen bilden
leichte Unfalle und Situationen, die
absolut klarliegen hinsichtlich Schuld-
frage. Kurs-Kommandanten und Trup-
penoffiziere vom Regiments-Komman-
danten aufwérts sind berechtigt oder
verpflichtet, die vorldufige Beweisauf-
nahme anzuordnen; deren Untergebene
orientieren in einer Art und Weise, die
als Vorschlag aufgefaht werden kann.
(Der Vorgesetzte hat die Unfallmeldung
ebenfalls weiterzuleiten auf dem Dienst-
weg, an das Territorial-Kommando, in
besonderen Féllen auch direkt an die
Generaladjutantur.)

Gute Dienste bei der Aufnahme des
Tatbestandes leistet immer die Heeres-
polizei. Deren Organe kdénnen von je-
dem Uebungsleitenden angefordert
werden,

Citeratur

Indro Montanelli, «Drei Kreuze». Eine ita-
lienische Tragddie. Europa Verlag, Ziirich.

Indro Montanelli gilt als einer der bril-
lantesten und begabtesten Schriftsteller des
heutigen Italien. Besonders als Journalist,
als welcher er unter dem Pseudonym «Ca-
landrino» schreibt, ist er durch zahlreiche
Artikel in einem ungewdhnlich geschickten,
plastisch klaren und oft beienden Stil be-
kannt. Das vorliegende Buch «Drei Kreuze»
zeigt mit satirischer Schérfe die Zustdnde
in ltalien wahrend der letzten 15 Jahre.
An Beispielen von Einzelschicksalen —
Schicksalen von «gente qualunque» —
wird dargestellt, welche Korruption in
Partei- und Regierungskreisen herrschte, mit
welcher Frivolitdt, mit welch wunfaflicher
Leichtfertigkeit ein friedliches, arbeitsames
Volk in einen Krieg hineingezogen wurde,
den es hafite und vom ersten Tag an mit
aller Entschiedenheit ablehnte,

Wenn zeitlich und materiell méglich,
soll die Uebung (nach Abfransport der
Verwundeten und nach Abschlufy der
Tatbestandesaufnahme) fortgesetzt und
beendigt oder, wenn es sich um
kleinere Unternehmen handelt, wieder-
holt werden; als solche sind beispiels-
weise Handgranatenwerfen, Schiefen
mit Flammenwerfer usw. zu betrachten.

Es liegt im Interesse jedes Vorge-
setzten, und es entspricht einem allge-
meinen Armeebefehl, daf erstens ein
Stellverireter vorhanden ist. Zweitens,
und das ist wesentlich, mufy dieser auch
tatsachlich in der Lage sein, die ihm
zukommenden Funktionen auszuiiben,
wenn der Uebungsleiter selbst durch
Unfall ausscheidet. Ueber die in die-
sem Abschnitt behandelten Belange
mufy ein Stellvertreter ebensogut orien-
tiert sein wie der zu Ersetzende.

XIX. Waffenkenntnis und allgemeines
Material.

Der Soldat muf und, das soll aus-
driicklich  festgehalten werden, will
seine Waffe grindlich kennen lernen.
Das blofe Eintrichtern der Manipula-
tionen verfangt beim jungen Mann
nicht und fihrt auch nicht zu kriegs-
tauglich zuverlassiger Handhabung der
Gerate aller Art. Er will die Funktfio-
nen kennen lernen; erst diese Kenntnis
schafft das notwendige Verfrauen. Diese
Forderungen bedingen ein sehr haufi-
ges Manipulieren der Waffe und deren
Zerlegen. Dabei sind Mensch wie Ma-
terial zu schitzen.

Erster Grundsatz ist, jede Waffe so
lang als geladen zu betrachten, als man
sich nicht vom Gegenteil lberzeugt
hat. Jede Waffe ist vor Beginn des
Waffenkenntnis-Unterrichtes zu entla-
den, Dies hat im Freien zu erfol-
gen, exerzierméhig, kontrolliert vom
Uebungsleitenden. Die Laufe sind
gegen den Himmel oder gegen einen
geeigneten Kugelfang zu richfen.

Munitionskenntnis an Hand scharfer
Modelle (z.B. Handgranaten, Minen,
Geschosse) ist in R&umen verboten. Soll
das Aeublere solcher Projektile beschrie-
ben werden, so hat dies im. Freien
zu erfolgen. Unter keinen Umstdnden
dirfen scharfe Sprenggeschosse irgend-
welcher Art zu Demonstrationszwecken
enfsichert oder zerlegt werden.

Dieselben Vorschriften gelten auch
fir sogenannte blinde Geschosse,
Handgranaten oder Minen. Ueberdies
sind hierin auch Petarden, Signal- und
Leuchtraketen, Sprengstoffe und Ziind-
mittel (z.B. Schlag- und Reifziinder)
eingeschlossen.

Der Schutz der Waffen verlangt die
Befolgung primitiver Grundsatze: Nie
wirgen, verklemmen, verdrehen, mit



@ Infanterie mit Maschinenpistolen in Reih und Glied.
(® Russische Minenwerfer (Parade).

zu harten Gegenstdnden schlagen. Im-
mer geeignefes Werkzeug verwenden.
Darauf achten, daf nie Einzelteile gleich-
artiger Waffen in nicht urspriinglichen
Objekten eingebaut werden. Es sollen
beim Zerlegen und Montieren die
Werkzeuge der Waffenmechanikertasche
oder Waffenmechanikerkiste verwendet
werden, Messinghammer, Durchschlage
usw.

Aenderungen an Waffen dirfen nur
vom Waffenmechaniker oder Zeughaus
vorgenommen werden und dies selbst-
verstandlich nur in sehr beschrankiem
und vorgeschriebenem Mahe. Aende-

Russischer Drill:

tungen an Munition, Handgranaten,
Zindmitteln usw., sind ausnahmslos
verboten,

XX. Schutzmafjnahmen besonderer Arf.

Meldeldufer schicke man bei Nacht
und Nebel nie allein. Sie sollen immer
mindestens zu zweit sein; und jeder
der beiden mufy den Auftrag kennen.

Bergfouren diirfen nicht von Einzel-
géngern unternommen werden. Dies
gilt fir dienstliche wie auch fir Frei-
zeit-Touren und wahrend bezahlten
Urlauben. Die Wehrméanner haben die
Bergtouren ihrem Kommandanten zu

@ Russische Lmg.-Truppen im Takischritt, vorbildlich ausgerichtet.
(® Marinetruppen prasentieren das Gewehr.

melden, mit ausfithrlichem Zeit- unhd
Wegplan.

Analog gilt fiir das Baden, dafs, wenn
dies auferhalb Badanstalten geschieht,
immer mindestens zwei badende Wehr-
manner anwesend sein mussen.

Steht der Wehrmann unter Militar-
versicherung, also auch wéahrend Frei-
zeit oder besoldeten Urlauben, so ist
ihm die Beniitzung nicht offentlicher
und offizieller Verkehrsmittel nicht ge-
stattet. Die Militérversicherung hattet
also nicht, wenn bei Benliitzung eines
Privat-Fahrrades, Motorrades oder Au-
tos ein Unfall passiert.



	Schutzmassnahmen bei Truppenübungen [Fortsetzung und Schluss]

